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Öffentlicher Dienst

Eingruppierung: 
„besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung“

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern (Urt. v. 
22.3.2022 – 5 Sa 169/21, rk.) entschied zu einem  
Eingruppierungsfall einerseits zur Bildung von 
Arbeitsvorgängen, andererseits zur Bewertung 
mit dem Tätigkeitsmerkmal „besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung“. Die betriebswirtschaft-
liche Beratung von Existenzgründern, Bestands-
kunden und bei Betriebsübergabe/-übernahme 
kann ein einheitlich zu bewertender Arbeits-
vorgang i. S. d. § 12 TV-L sein. Damit folgte das 
LAG der Rechtsprechung des BAG (Urt. v. 
9.9.2020 – 4 AZR 195/20) zur Bildung einheit-
licher Arbeitsvorgänge; diese BAG-Rechtspre-
chung wurde vom Land Berlin sowie von der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder mittels Verfas-
sungsbeschwerde dem BVerfG vorgelegt – eine 
Entscheidung steht weiterhin aus. Und die Be-
ratung erforderte vorliegend keine weitergehen-
den spezielleren Kenntnisse über das Wissen 
eines  Studiums hinaus, sodass die besondere 
Schwierigkeit verneint wurde.
Hinzu kam, dass der Arbeitgeber in einer ersten 
Stellenbewertung aufgrund der Bildung eines Ar-
beitsvorgangs mit dem Zeitanteil i. H. v. 40 % zu 
einer höheren Eingruppierung gelangte, nämlich 
zur Entgeltgruppe 10. Die Korrektur einer (fehler-
haften) Eingruppierung ist dadurch jedoch nicht 
ausgeschlossen. Es sei dem Arbeitgeber dann 
auch nicht verwehrt, einen Höhergruppierungs-
antrag des Beschäftigten zur Entgeltgruppe 11 
mit dem Einwand entgegenzutreten, dass das 
Heraushebungsmerkmal gar nicht erfüllt sei – 
mit der zwingenden Folge der Eingruppierungs-
korrektur in die Entgeltgruppe 9b.

Die Entscheidung des LAG zeigt die Zusammen-
hänge des Eingruppierungssystems im TV-L (und 
auch im TVöD) deutlich und klar: Die fehlerhafte 
Bewertung einer Stelle ist korrigierbar – auch 
wenn zuvor über längere Zeit Entgelt aus der 
höheren  Entgeltgruppe gezahlt wurde. Und eine 
besondere Schwierigkeit im Tarifsinne kann nur 
dann vorliegen, wenn Fachwissen über das 
Niveau  des auf der Stelle erforderlichen Studiums  
benötigt wird. Solches Fachwissen muss sich 
deutlich und sichtbar aus dem Studienwissen he-
rausheben. Dies war hier im Rahmen der Be-
triebsberatung nicht der Fall.

Mitbestimmung  
und Dienstplan
Im TV-Ärzte/VKA wurde im Jahr 2020 die Rege-
lung eingeführt, dass verspätet aufgestellte 
Dienstpläne zu einem Zuschlag für Bereitschafts-
dienste und Rufbereitschaften führen. Fraglich 
war, ob unter „aufgestellt“ auch das vollständig 
durchlaufene Mitbestimmungsverfahren zu ver-
stehen ist. 
Das LAG Baden-Württemberg (Urt. v. 2.2.2022 
– 19 Sa 63/21; Rev. eingelegt unter dem Az. 
6 AZR 131/22) korrigierte die Entscheidung des 
Arbeitsgerichts und entschied: Die Zulage sei 
nicht dann schon beanspruchbar, wenn die 
Dienste entsprechend dem rechtzeitig bekannt 
gegebenen Dienstplan geleistet werden, aber ein 
betriebliches Mitbestimmungsverfahren zuvor 
nicht abgeschlossen wurde und der Betriebsrat 
bzw. Personalrat auch nicht nachträglich dem 
Dienstplan zugestimmt hat. Das folge insbeson-
dere aus dem Sinn und Zweck von § 10 Abs. 11 
TV-Ärzte/VKA, den betroffenen Arbeitskräften 
Planungssicherheit für ihre außerdienstlichen Ak-
tivitäten zu gewährleisten. Die Zuschlagspflicht 
sei keine Sanktion für mitbestimmungswidriges 
Verhalten des Arbeitgebers.

Die Entscheidung ist zu begrüßen, denn es läge 
sonst in den Händen von Betriebsräten, die Zu-
lagenzahlung auszulösen und der Arbeitgeber 
könnte dies kaum verhindern. Eine solche Rege-
lung können die Tarifvertragsparteien nicht ge-
wollt haben – Sinn und Zweck der Vorschrift soll 
ein geordnetes Verfahren der Dienstplanung sein, 
mehr aber auch nicht.

Unterrichtungsumfang  
bei der Mitbestimmung
In diesem Eingruppierungsfall vom LAG Hamm 
(Beschl. v. 4.2.2022 – 13 TaBV 30/21; Rechts-
beschwerde eingelegt unter dem Az. 4 ABR 7/22) 
verweigerte der Betriebsrat die Zustimmung  
zur Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 Entgeltordnung (VKA) und hielt die Ent-
geltgruppe 6 für korrekt. Zudem hielt der Be-
triebsrat die Mitbestimmungsvorlage für unge-
nügend – er sei mangels aktueller Stellenbeschrei-
bung nicht ordnungsgemäß über die Bewertung 
der Stelle informiert worden.
Das LAG stimmte dem Betriebsrat zu. Bei der 
Eingruppierung nach dem TVöD sei der Betriebs-
rat im Rahmen der vom Arbeitgeber nach § 99 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG vorzunehmenden Maß-

nahme auch über die Kriterien zur Bildung von 
Arbeitsvorgängen zu informieren. Denn die Frage, 
was im Tarifsinne ein Arbeitsvorgang ist, sei für 
die tarifrechtlich korrekte Bewertung eines Ar-
beitsplatzes von zentraler Bedeutung. Insgesamt 
sei es dem Betriebsrat anhand der ihm zur Ver-
fügung gestellten Informationen nicht möglich 
gewesen, sein Mitbeurteilungsrecht zur beab-
sichtigten Eingruppierung sachgerecht wahrneh-
men zu können.

Die Entscheidung des LAG überzeugt nicht, denn 
die Mitbeurteilung des Betriebsrats stützt sich 
auf den mitgeteilten Sachverhalt und die dann 
vom Betriebsrat vorzunehmende Richtigkeits-
kontrolle. Die Bildung von Arbeitsvorgängen ist 
dann Teil der Prüfung durch den Betriebsrat.
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